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Bauleitplanung; 
Bebauungsplan L 142 „Am Damm“ im Stadtteil Langelsheim 
a)  Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB – Einholung der Stellungnahmen der Behörden und 

 sonstigen Träger öffentlicher Belange 
b)  Benachrichtigung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB von der öffentlichen Auslegung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
a): die Stadt Langelsheim stellt derzeit den Bebauungsplan L 142 „Am Damm“ auf. Inhalt des 
Bebauungsplanes ist die Festsetzung eines „Allgemeinen Wohngebiets“ im Sinne von § 4 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1990. 
 
Der vorgesehene Geltungsbereich liegt im Stadtteil Langelsheim innerhalb des Friedhofsge-
ländes Am Damm und stellt sich als Grünfläche dar. Der räumliche Geltungsbereich ist zudem 
in den Entwurfsunterlagen kenntlich gemacht. 
 
Nach dem in § 4 Abs. 2 BauGB genannten Beteiligungsverfahren holt die Gemeinde die Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, zum Planentwurf und der Begründung ein. 
 
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bitte ich Sie, zu den Entwurfsunterlagen des Bebauungsplans L 142 
„Am Damm“ eine Stellungnahme innerhalb eines Monats, bis spätestens zum 13.08.2021 ab-
zugeben. 
 
Hinsichtlich des weiteren Verfahrensinhaltes und der Wirkungen wird auf § 4 Abs. 2 und § 4a 
Abs. 6 BauGB hingewiesen. 
 
Entsprechend § 4a Abs. 4 BauGB werden die Entwurfsunterlagen zum Bebauungsplan L 142 
„Am Damm“ in das Internet unter der Internetadresse „www.langelsheim.de“ eingestellt. Sie 
können dort unter „Verwaltung und Politik/Rathaus/Bauleitplanung/Laufende Verfahren“ aufge-
rufen werden. Die Entwurfsunterlagen werden auf Verlangen auch in Papierform übermittelt. 
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b): Der Verwaltungsausschuss hat am 27.05.2021 den Entwurf des qualifizierten (im Sinne von 
§ 30 Abs. 1 BauGB) Bebauungsplans L 142 „Am Damm“ im Stadtteil Langelsheim nebst dem 
Entwurf der zugehörigen Begründung einschließlich des Umweltberichts gebilligt. 
 
Weiterhin hat der Verwaltungsausschuss beschlossen, die Entwurfsunterlagen und die wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, Seite 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I, Seite 1728), für die 
Dauer eines Monats öffentlich, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich aus-
zulegen. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans L 142 „Am Damm“ und der Entwurf der zugehörigen Begrün-
dung einschließlich des Umweltberichts sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen des Landkreises Goslar vom 18.05.2021 zu den Umweltbelangen 
Naturschutz und Wasserrecht, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 20.05.2021 zu 
landwirtschaftlichen Nutzflächen und zur Eingriffskompensation durch Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen, des LGLN, Regionaldirektion Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 
vom 03.05.2021, des NLWKN vom 28.05.2021 zu einer Grundwasser-Messstelle, des Regio-
nalverbands Braunschweig vom 19.05.2021 zum Vorranggebiet Hochwasserschutz und des 
Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie vom 25.05.2021 zu dem Boden werden ent-
sprechend § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl. I Sei-
te 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 353), für 
die Dauer eines Monats 
 

vom 13.07.2021 bis einschließlich 13.08.2021 
 
in das Internet eingestellt unter der Internetadresse www.langelsheim.de (unter „Verwaltung 
und Politik/Rathaus/ Bauleitplanung/Laufende Verfahren“) und sind über ein zentrales Internet-
portal des Landes unter der Adresse https://uvp.niedersachsen.de/ zugänglich. 
 
Zusätzlich zur v. g. Veröffentlichung im Internet besteht die Möglichkeit, die Unterlagen inner-
halb der angegebenen Frist nach Terminvereinbarung unter Tel. 05326/504-31 oder Tel. 
05326/504-37 bei Einhaltung der Hygienevorschriften bei der Stadt Langelsheim, Zimmer 007, 
Harzstr. 8, 38685 Langelsheim, zu den nachstehend genannten Zeiten einzusehen: 
 
 
montags und mittwochs von 7.00  - 12.30 Uhr und 
 von 13.30  - 14.45 Uhr; 
dienstags und donnerstags von 7.00  - 12.30 Uhr und 
 von 13.30  - 17.00 Uhr; 
freitags von 7.00  - 12.15 Uhr. 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnahmen zu den Entwurfsunterlagen 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Langelsheim abgeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können entsprechend § 4a 
Abs. 6 BauGB. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB werden Sie hiermit von der Beteiligung der Öffentlichkeit i. S. 
von § 3 Abs. 2 BauGB benachrichtigt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
Frank Hahne 


